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// 

r 
der Abg. Dr. S t ü 'b e I' Dr. P f e i f e r 9 Dr. Gas s e 1 i 0 hund 

Genossen 

a.n den Btlndesminister iHr die Auswärtigen Angelegenheiten, 

betreffend unsere Kriegsgefangenen. 

-.-.-.-
Gla.ubhaften Berichten zufolge sollen in der Sowjetunion nooh mehrere 

hundert kriegsgefangene Österreioher sein, die als "Kriegsverbreoher" zu 

langjährigen freiheitsstrafen verurteilt wurden. Es ist allgemein bekannt, 

dass derartige Strafen oft aus geringfügigen .tnlässen naoh äusseren Kollek ... aase . 
tivmerkmalen, Ohne/bei :len Verurteilten eine wirkliche ".kriegsverbreoher1sche 

Absicht" vorlag" verhängt wurden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sind der Ansicht, dass für einen 

di-plomatischen Sohritt zur Freilassung dieser Kriegsgefangenen gerade jetzt 

der riohtige Zeitpunkt wäre. Das in der Weltöffentliohkeit wiederaufgenommene 

Gespr"~oh über den österreiohiaohen Staatsvertrag müsste für die Sowjet'\lnion 

ein willkommener Anlass sein, um durch die Freilassung der letzten öster

reiohisohen Kriegsgefangenen einen Akt der Grosszi:iglgkeit ~u setzerl. der 

sowohl von den J\ngehörigan dieser Gefangenen wie von ,~anz Österreioh dankbar 

begrüsst würde. Um die Freilassung zu erl eiohtern und Zu beschlellnigen, 

wäre allenfalls zu erwägen, dass Österreich den Ersatz der Kosten des Heim

transportes anbietet. Falls hiezu die Bundesmittel nioht ausreichen sollten, 

würde ein österreicl:isches Notopfer zu diesem Zweoke von der gesamten Bevö .. 

kerung sioherlioh gerne getragen werden. ' 

Wir stellen daher an den Herrn Bundesminister für die Luswärtigen 

Angelegenheiten die 

An f ra ge I 

Ist der Herr Bundesminister für die Auswärtigen .llngelegenhei t en bereit, 

mit den in .Betracht kommenden diplomatischen Stellen 4er Sow~qtu.nion ehestens 

ein Gesprlioh zweoks baldigster Freilassung und Heimführung der restliohen 

Kriegsgefangenen in Sowjetrussland aufzunehmen? 

-.-.~.-
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